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§ 8 BoMaVO Rand- und
Begrenzungslinien

 BoMaVO - Bodenmarkierungsverordnung

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 08.09.2017

(1) Randlinien sind nicht unterbrochene Längsmarkierungen in weißer Farbe, die den Rand der Fahrbahn anzeigen. Sie

müssen eine Breite von mindestens 10 cm, auf Autobahnen und Autostraßen mit baulich getrennten

Richtungsfahrbahnen eine Breite von mindestens 15 cm haben.

(2) Im Bereich von Straßenabschnitten, in denen vorübergehende Bodenmarkierungen im Sinne des § 55 Abs. 6

StVO 1960 in der Fassung der 19. StVO-Novelle angebracht werden, ist eine hinreichende Kennzeichnung des

Fahrbahnrandes mit sonstigen Einrichtungen zur Leitung und Sicherung des Verkehrs dem Vorhandensein einer

Randlinie gleichzuhalten.

(3) Begrenzungslinien sind unterbrochene Längsmarkierungen in weißer Farbe, die die Fahrbahn oder den allein für

den ießenden Verkehr bestimmten Teil der Fahrbahn von anderen Verkehrs ächen abgrenzen. Sie müssen eine

Breite von mindestens 10 cm, auf Autobahnen und Autostraßen mit baulich getrennten Richtungsfahrbahnen eine

Breite von mindestens 15 cm haben. Auf Autobahnen und Autostraßen hat die Länge des Striches 4 m sowie die Länge

der Unterbrechung 2 m zu betragen. Auf den übrigen Straßen hat die Länge des Striches 2 m sowie die Länge der

Unterbrechung 1 m zu betragen.
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